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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/64/L.32 und Add.1)] 

64/76. Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der  
Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezember 1991 und der in der dazu-
gehörigen Anlage enthaltenen Leitlinien, der anderen einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie der vereinbarten Schlussfolge-
rungen des Rates, 

 Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs über die verstärkte Koor-
dinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen1 und über den Zentralen Fonds 
für die Reaktion auf Notsituationen2, 

 erneut erklärend, dass die Grundsätze der Neutralität, der Menschlichkeit, der Unpar-
teilichkeit und der Unabhängigkeit für die Bereitstellung humanitärer Hilfe gelten, 

 höchst besorgt über die humanitären Auswirkungen globaler Herausforderungen wie 
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und der anhaltenden Nahrungsmittelkrise, na-
mentlich ihren Beitrag zur zunehmenden Gefährdung von Bevölkerungsgruppen und ihre 
nachteiligen Folgen für die wirksame Erbringung humanitärer Hilfe, 

 hervorhebend, dass rechtzeitig ausreichende, berechenbare und flexible Ressourcen 
für humanitäre Hilfe auf der Grundlage des ermittelten Bedarfs und in einem angemessenen 
Verhältnis dazu mobilisiert werden müssen, mit dem Ziel, eine umfassendere Deckung der 
Bedürfnisse in allen Sektoren und humanitären Notlagen sicherzustellen, und in dieser Hin-
sicht die Leistungen des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen anerkennend, 

 erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen und die anderen maßgeblichen Akteure die Geschlechterperspektive durch-
gängig in die humanitäre Hilfe integrieren müssen, namentlich indem sie den besonderen 
Bedürfnissen von Frauen, Mädchen, Jungen und Männern umfassend und konsequent 
Rechnung tragen, 

_______________ 
1 A/64/84-E/2009/87. 
2 A/64/327. 
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 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die wachsenden Herausforderungen, die 
sich infolge von Naturkatastrophen, einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels, 
für die Mitgliedstaaten und die Reaktionskapazität der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der humanitären Hilfe ergeben, und bekräftigend, wie wichtig es ist, den Hyogo-Rahmen-
aktionsplan 2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen ge-
gen Katastrophen3 umzusetzen, so auch indem ausreichende Ressourcen für die Verringe-
rung des Katastrophenrisikos, einschließlich der Vorbereitung auf den Katastrophenfall, be-
reitgestellt werden, 

 in der Erkenntnis, dass der Aufbau nationaler und lokaler Vorsorge- und Reaktionska-
pazitäten von entscheidender Bedeutung für eine berechenbarere und wirksamere Reaktion 
ist, 

 betonend, dass es unerlässlich ist, die internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Nothilfe zu verstärken, und in Bekräftigung ihrer Resolution 63/141 vom 11. Dezem-
ber 2008 über die internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe bei Naturkata-
strophen, 

 verurteilend, dass immer häufiger gezielt gewaltsame Angriffe auf humanitäre Helfer 
und Einrichtungen verübt werden und dass dadurch die Gewährung humanitärer Hilfe an 
notleidende Bevölkerungsgruppen beeinträchtigt wird, 

 in Anbetracht der hohen Zahl der von humanitären Notsituationen betroffenen Perso-
nen, einschließlich Binnenvertriebener, und in diesem Zusammenhang das am 22. Oktober 
2009 verabschiedete Übereinkommen der Afrikanischen Union über Schutz und Hilfe für 
Binnenvertriebene in Afrika4 begrüßend, das einen Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung 
des innerstaatlichen und des regionalen normativen Rahmens für den Schutz und die Hilfe 
für Binnenvertriebene in Afrika darstellt, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass sich 2009 zum sechzigsten Mal die Verabschiedung 
der Genfer Abkommen von 19495 jährt, zu denen ein unverzichtbarer Rechtsrahmen zum 
Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, einschließlich der Bereitstellung humanitärer Hil-
fe, gehört, 

 mit ernsthafter Besorgnis feststellend, dass sich Gewalt, einschließlich geschlechts-
spezifischer, insbesondere sexueller, Gewalt sowie Gewalt gegen Kinder, in vielen Notsitua-
tionen nach wie vor gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Anstrengungen der Vereinten Nationen 
zur Verbesserung der humanitären Maßnahmen, namentlich durch die Stärkung der diesbe-
züglichen Kapazitäten, die Verbesserung der Koordinierung auf diesem Gebiet, die ver-
mehrte Bereitstellung berechenbarer und ausreichender Finanzmittel und die Stärkung der 
Rechenschaftspflicht aller Interessenträger, und in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die 
Verwaltungsverfahren und die Finanzierung für Notfälle zu stärken, um solchen Situationen 
wirksam begegnen zu können, 

 in der Erkenntnis, dass sich die Organisationen der Vereinten Nationen bei der ver-
stärkten Koordinierung der humanitären Hilfe im Feld weiter eng mit den nationalen Regie-
rungen abstimmen sollen, 

_______________ 
3 A/CONF.206/6 und Corr.1, Kap. I, Resolution 2. 
4 In Englisch verfügbar unter http://www.africa-union.org. 
5 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 
1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300. 
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 1. begrüßt die Ergebnisse des zum zwölften Mal humanitären Angelegenheiten 
gewidmeten Tagungsteils der Arbeitstagung 2009 des Wirtschafts- und Sozialrats6; 

 2. ersucht den Nothilfekoordinator, sich auch weiterhin um eine verstärkte Koor-
dinierung der humanitären Hilfe zu bemühen, und fordert die zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen, die sonstigen zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen und 
die anderen auf humanitärem Gebiet und im Entwicklungsbereich tätigen Akteure auf, bei 
der Verbesserung der Koordinierung, der Wirksamkeit und der Effizienz der humanitären 
Hilfe mit dem Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten weiter 
zusammenzuarbeiten; 

 3. fordert die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen so-
wie gegebenenfalls die anderen auf humanitärem Gebiet tätigen maßgeblichen Akteure auf, 
die Anstrengungen zur Verbesserung der humanitären Reaktion auf natürliche und vom 
Menschen verursachte Katastrophen sowie komplexe Notsituationen fortzusetzen, indem sie 
die Kapazitäten für humanitäre Maßnahmen auf allen Ebenen weiter ausbauen, die Koordi-
nierung der humanitären Hilfe auf Feldebene weiter verstärken, bei Bedarf auch gemeinsam 
mit den nationalen Behörden des betroffenen Staates, und die Transparenz, die Leistungs-
erbringung und die Rechenschaftslegung weiter verbessern; 

 4. erkennt an, dass die Einbeziehung der zuständigen humanitären Akteure und die 
Abstimmung mit ihnen für die Wirksamkeit der humanitären Maßnahmen von Vorteil ist, 
und legt den Vereinten Nationen nahe, sich auch weiterhin darum zu bemühen, die Partner-
schaft auf globaler Ebene mit der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, 
den zuständigen nichtstaatlichen humanitären Organisationen und anderen Mitwirkenden 
des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses zu stärken; 

 5. ersucht den Generalsekretär, den residierenden/humanitären Koordinatoren der 
Vereinten Nationen sowie den Landesteams der Vereinten Nationen verstärkte Unterstüt-
zung zu gewähren, namentlich durch die Bereitstellung der notwendigen Schulungsmaß-
nahmen, die Ermittlung von Ressourcen und die Verbesserung der Verfahren zur Benennung 
und Auswahl der residierenden/humanitären Koordinatoren der Vereinten Nationen; 

 6. bekräftigt die Wichtigkeit der Umsetzung des Hyogo-Rahmenaktionsplans 
2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft von Nationen und Gemeinwesen gegen Kata-
strophen3, nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Globalen Sachstandsbericht 2009 
über die Verringerung des Katastrophenrisikos7 und dem Ergebnis der vom 16. bis 19. Juni 
2009 in Genf abgehaltenen zweiten Tagung der Weltweiten Plattform zur Verringerung des 
Katastrophenrisikos und sieht der Halbzeitüberprüfung des Hyogo-Rahmenaktionsplans im 
Jahr 2010 mit Interesse entgegen; 

 7. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, mehr Res-
sourcen für Maßnahmen zur Verringerung des Katastrophenrisikos, einschließlich für vorbe-
reitende Maßnahmen zur Gewährleistung einer wirksamen Reaktion und die Eventualpla-
nung, bereitzustellen; 

 8. fordert die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und die anderen zuständigen 
Organisationen nachdrücklich auf, weitere Schritte zu unternehmen, um in Notsituationen 
mit koordinierten Maßnahmen auf den Nahrungsmittel- und Ernährungsbedarf betroffener 
Bevölkerungsgruppen zu reagieren, und dabei sicherzustellen, dass diese Maßnahmen die 

_______________ 
6 Siehe A/64/3, Kap. VI. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Records of the General Assembly, 
Sixty-fourth Session, Supplement No. 3. 
7 In Englisch verfügbar unter www.unisdr.org. 
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jeweiligen nationalen Strategien und Programme zur Erhöhung der Ernährungssicherheit 
unterstützen; 

 9. legt der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Gesellschaften, nahe, die Anstrengungen zu unterstützen, die die Mitgliedstaaten 
unternehmen, um ihre Kapazitäten zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle und zu deren Be-
wältigung zu stärken, sowie gegebenenfalls die Anstrengungen zur Stärkung der Systeme 
für die Ermittlung und Überwachung von Katastrophenrisiken, darunter Anfälligkeit und 
Naturgefahren, zu unterstützen; 

 10. erkennt an, wie wichtig die Unterstützung internationaler und gegebenenfalls 
regionaler Organisationen für die Anstrengungen der Staaten zur Verbesserung der interna-
tionalen Zusammenarbeit bei der Katastrophenbewältigung ist, und ermutigt die Mitglied-
staaten und gegebenenfalls die Regionalorganisationen, die operativen und rechtlichen Rah-
menbedingungen für die internationale Katastrophenhilfe zu stärken und dabei nach Bedarf 
die Leitlinien für die innerstaatliche Erleichterung und Regulierung der internationalen Ka-
tastrophenhilfe und ersten Wiederaufbauhilfe zu berücksichtigen, die auf der vom 26. bis 
30. November 2007 in Genf abgehaltenen dreißigsten Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmond-Konferenz verabschiedet wurden; 

 11. legt den Staaten nahe, ein förderliches Umfeld für den Aufbau der Kapazitäten 
lokaler Behörden sowie nationaler und lokaler nichtstaatlicher Organisationen und Ge-
meinwesenorganisationen zu schaffen, damit diese besser für die rasche Bereitstellung 
wirksamer und berechenbarer humanitärer Hilfe gerüstet sind, und legt den Vereinten Na-
tionen und den humanitären Organisationen nahe, diese Anstrengungen zu unterstützen, so 
nach Bedarf durch den Transfer von Technologien und Sachverstand an die Entwicklungs-
länder und durch die Unterstützung von Programmen zum Ausbau der Koordinierungskapa-
zitäten der betroffenen Staaten; 

 12. befürwortet Anstrengungen zur Verstärkung der Zusammenarbeit und der Ab-
stimmung der humanitären Stellen der Vereinten Nationen, der sonstigen zuständigen hu-
manitären Organisationen und der Geberländer mit dem jeweils betroffenen Staat, damit die 
humanitäre Nothilfe so geplant und erbracht werden kann, dass sie frühzeitige Wiederher-
stellungs- sowie nachhaltige Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen unterstützt; 

 13. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den betroffenen Ländern und 
den zuständigen Akteuren auf humanitärem Gebiet und im Entwicklungsbereich zu bewer-
ten, welche Schritte die Vereinten Nationen und die maßgeblichen Partner zur Unterstüt-
zung der Anstrengungen zum Ausbau der lokalen, nationalen und regionalen Reaktionska-
pazitäten auf humanitärem Gebiet durchführen, und seine Erkenntnisse samt Empfehlungen, 
wie die Vereinten Nationen ihre diesbezügliche Unterstützung verbessern können, in seinen 
Bericht an die Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen; 

 14. befürwortet Maßnahmen zur Bereitstellung von Bildungsleistungen in Notsitua-
tionen, um so unter anderem zu einem reibungslosen Übergang von der Nothilfe zur Ent-
wicklungszusammenarbeit beizutragen; 

 15. fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen auf, die Verbes-
serung des Prozesses der konsolidierten Hilfsappelle zu unterstützen, indem sie unter ande-
rem Bedarfsanalysen und gemeinsame humanitäre Aktionspläne ausarbeiten, namentlich 
durch eine bessere Analyse der für Geschlechterfragen zugewiesenen Mittel, um den Pro-
zess als ein Instrument der strategischen Planung und der Prioritätensetzung der Vereinten 
Nationen weiter auszubauen, und indem sie andere zuständige humanitäre Organisationen in 
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den Prozess einbeziehen, wobei jedoch erneut zu erklären ist, dass die konsolidierten Hilfs-
appelle im Benehmen mit den betroffenen Staaten ausgearbeitet werden; 

 16. ersucht die Mitgliedstaaten, die zuständigen humanitären Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und die anderen maßgeblichen humanitären Akteure, dafür 
zu sorgen, dass alle Aspekte der humanitären Maßnahmen, einschließlich der Vorbereitung 
auf den Katastrophenfall und der Bedarfsermittlung, den konkreten Bedürfnissen der betrof-
fenen Bevölkerung Rechnung tragen, in Anbetracht dessen, dass im Rahmen umfassender 
und wirksamer humanitärer Maßnahmen auch die Faktoren Geschlecht, Alter und Behinde-
rung angemessen zu berücksichtigen sind; 

 17. fordert die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen auf, gegebenen-
falls im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die Evidenzgrundlage für die humanitäre Hilfe 
zu stärken, indem sie gemeinsame Mechanismen weiterentwickeln, um die Qualität, die 
Transparenz und die Zuverlässigkeit der gemeinsamen humanitären Bedarfsermittlung zu 
verbessern und dabei weitere Fortschritte zu erzielen, um ihre Leistung bei der Erbringung 
von Hilfe zu bewerten und sicherzustellen, dass diese Organisationen die humanitären Res-
sourcen möglichst wirksam einsetzen; 

 18. fordert die Geber auf, auf der Grundlage des ermittelten Bedarfs und in einem 
angemessenen Verhältnis dazu rechtzeitig ausreichende, berechenbare und flexible Ressour-
cen zur Verfügung zu stellen, insbesondere für unterfinanzierte Notsituationen, und auch 
weiterhin vielfältige Finanzierungsquellen für humanitäre Maßnahmen zu unterstützen, und 
befürwortet Anstrengungen zur Einhaltung der Grundsätze und Guten Praktiken für Geber 
humanitärer Hilfe8; 

 19. begrüßt die wichtigen Leistungen, die der Zentrale Fonds für die Reaktion auf 
Notsituationen erbracht hat, um für eine raschere und berechenbarere Reaktion auf humani-
täre Notsituationen zu sorgen, und betont, wie wichtig es ist, die Funktionsweise des Fonds 
weiter zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Mittel so effizient, wirksam und transpa-
rent wie möglich eingesetzt werden; 

 20. fordert alle Mitgliedstaaten auf und bittet den Privatsektor und alle in Betracht 
kommenden Personen und Institutionen, die Erhöhung ihrer freiwilligen Beiträge an den 
Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen zu erwägen, und betont, dass die Bei-
träge zusätzlich zu den bereits eingegangenen Verpflichtungen zugunsten humanitärer Pro-
gramme und nicht zulasten der für die internationale Entwicklungszusammenarbeit zur Ver-
fügung gestellten Mittel geleistet werden sollen; 

 21. erklärt erneut, dass das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenhei-
ten über eine angemessene und berechenbarere Finanzgrundlage verfügen soll; 

 22. erklärt erneut, dass alle Staaten und an einem bewaffneten Konflikt beteiligten 
Parteien verpflichtet sind, Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten im Einklang mit dem 
humanitären Völkerrecht zu schützen, und bittet die Staaten, eine Kultur des Schutzes zu 
fördern, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Frauen, Kindern, älteren 
Menschen und Menschen mit Behinderungen; 

 23. fordert die Staaten auf, vorbeugende Maßnahmen und wirksame Abwehrmaß-
nahmen gegen in bewaffneten Konflikten an der Zivilbevölkerung begangene Gewalthand-
lungen zu ergreifen und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen umgehend vor Gericht 
gestellt werden, entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den völkerrecht-
lichen Verpflichtungen; 

_______________ 
8 A/58/99-E/2003/94, Anlage II. 
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 24. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, gegen die geschlechtsspezifische 
Gewalt in humanitären Notsituationen vorzugehen und sicherzustellen, dass angemessene 
Gesetze und Institutionen vorhanden sind, um Akte geschlechtsspezifischer Gewalt zu ver-
hüten, umgehend zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, und fordert die Staaten, 
die Vereinten Nationen und alle zuständigen humanitären Organisationen auf, zur Reduzie-
rung dieser Gewalt und zugunsten der Dienste zur Unterstützung ihrer Opfer die Koordinie-
rung zu verbessern, die Antwortmaßnahmen zu koordinieren und die Kapazitäten auszubau-
en; 

 25. anerkennt die Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen9 als einen wichtigen 
internationalen Rahmen für den Schutz von Binnenvertriebenen, legt den Mitgliedstaaten 
und den humanitären Hilfsorganisationen nahe, sich auch weiterhin gemeinsam und in Zu-
sammenarbeit mit den Aufnahmegemeinschaften um eine berechenbarere Reaktion auf die 
Bedürfnisse von Binnenvertriebenen zu bemühen, und ruft in diesem Zusammenhang die 
internationale Gemeinschaft auf, die Kapazitätsaufbaumaßnahmen der Staaten auf Antrag 
laufend und verstärkt zu unterstützen; 

 26. fordert alle Staaten und Parteien in komplexen humanitären Notsituationen, ins-
besondere bewaffneten Konflikten und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen huma-
nitäres Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmun-
gen des Völkerrechts und den innerstaatlichen Rechtsvorschriften uneingeschränkt mit den 
Vereinten Nationen und den anderen humanitären Einrichtungen und Organisationen zu-
sammenzuarbeiten und den sicheren und ungehinderten Zugang des humanitären Personals 
sowie von Hilfsgütern und Ausrüstung zu gewährleisten, damit es seine Aufgabe der Unter-
stützung der betroffenen Zivilbevölkerung, namentlich der Flüchtlinge und Binnenvertrie-
benen, wirksam wahrnehmen kann; 

 27. ersucht den Generalsekretär um Berichterstattung darüber, welche Maßnahmen 
im Sekretariat zur Erarbeitung und Anwendung besonderer Regeln und Verfahren für Notsi-
tuationen getroffen wurden, um die schnelle Auszahlung von Nothilfemitteln, die zügige 
Beschaffung von Hilfsgütern und Ausrüstung für Notfälle und die rasche Einstellung von 
Personal sicherzustellen und so die Reaktion auf humanitäre Notsituationen insgesamt zu 
verbessern; 

 28. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer fünf-
undsechzigsten Tagung auf dem Weg über die Arbeitstagung 2010 des Wirtschafts- und So-
zialrats über die Fortschritte bei der verstärkten Koordinierung der humanitären Nothilfe der 
Vereinten Nationen Bericht zu erstatten und der Versammlung einen detaillierten Bericht 
über den Einsatz des Zentralen Fonds für die Reaktion auf Notsituationen vorzulegen. 

60. Plenarsitzung 
7. Dezember 2009 

_______________ 
9 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wiso/ 
e-cn4-1998-53-add.2.pdf. 


